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 Bereich Leistungen SGB II 

Durchführung der Sozialversicherung für Leistungsbezieher nach dem SGB II 
Die Durchführung der Sozialversicherung für Leistungsbezieher stellt eine komplexe 
Rechtsmaterie dar. Schwierigkeiten bereiten insbesondere die folgenden Bereiche: 
 

- Beitragsbereinigung aufgrund weiterer beitragspflichtiger Einnahmen (Erwerbsein-
kommen, Sozialleistungen etc.) 

- Erstattung von Beiträgen bei Abwicklung von Erstattungsansprüchen 
- Status als Pflicht- /Familien- /Privatversicherter 
- Höhe Zuschuss zu Beiträgen der privaten Kranken- und Pflegeversicherung 
- Umstellung Rentenversicherungszweig „K“ auf „A“ bei Beendigung der Schule 

 
In der HEGA 06/2013 – 07 sind die Fehlerschwerpunkte aufgeführt. Ferner wird dargestellt, 
wie mögliche Fehler im Rahmen der laufenden Sachbearbeitung erkannt werden können, 
und welche Arbeitshilfen für die Fallbearbeitung herangezogen werden können.  
 

Vorgehensweise der Deutschen Rentenversicherung bei Erstattungsansprüchen 
der Jobcenter 
 
Aktuell werden von der Deutschen Rentenversicherung (DRV) in Fällen der vollen Er-
werbsminderungsrente aus medizinischen Gründen und in Fällen der Altersvollrente keine 
Erstattungsansprüche der Jobcenter befriedigt. Die bereit stehenden Rentennachzahlungen 
werden an die Kundinnen und Kunden ausgezahlt. Hintergrund für die Vorgehensweise der 
DRV sind die Entscheidungen des Bundessozialgerichts vom 31.10.2012 (Az.: B 13 R 9/12 R 
und B 13 R 11/11 R).  
 
Die Angelegenheit befindet sich derzeit in zentraler Klärung. Bis auf Weiteres müssen wie 
bisher Erstattungsansprüche dem Grunde nach angemeldet und auch der Höhe nach bezif-
fert werden.  
 

Minderung der beitragspflichtigen Einnahmen aus Arbeitslosengeld II (Alg II) bei 
Teilnahme an einer Einstiegsqualifizierung Jugendlicher (EQJ) 
 
Regelfall: 
 
Teilnehmer an einer EQJ erhalten eine Praktikumsvergütung. Diese beträgt in der Regel 
216,00 EUR monatlich, denn der  Arbeitgeber kann vom Jobcenter einen Zuschuss zur Ver-
gütung von bis zu 216,00 EUR monatlich erhalten (§ 54a SGB III). Der Arbeitgeber hat einen 
pauschalierten Sozialversicherungsbeitrag abzuführen (2013: 107,00 EUR monatlich). Die-
sen Betrag erhält er ebenfalls vom Jobcenter als Zuschuss. Infolge dessen sind die beitrags-
pflichtigen Einnahmen aus Alg II zu mindern, und zwar pauschal um monatlich 270,59 EUR 
(Wert für 2013). Einzelheiten zu den Rechtsgrundlagen und zur technischen Abwicklung in 
A2LL sind in der Arbeitshilfe Sozialversicherung 4.6 dargestellt. 
 
 
 
 

http://www.baintern.de/nn_1106594/zentraler-Content/HEGA/2013/06/HEGA-06-2013-VG-Korrektur-Beitragsabfuehrung.html
http://www.baintern.de/zentraler-Content/A-07-Geldleistungen-zur-Unterhaltssicherung/A-074-Sozialversicherung/Generische-Publikation/Arbeitshilfe-4-6-Person-EQJ.ppt
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Geringere Vergütung: 
 
Eine Abweichung von der Vergütung von 216,00 EUR nach unten hat keine Auswirkung auf 
den pauschal zu zahlenden Zuschuss zur Sozialversicherung in Höhe von 107,00 EUR. Mit-
hin verbleibt es auch bei der pauschalierten Minderung der beitragspflichtigen Einnahme 
(2013: 270,59 EUR monatlich), da eine abweichende Berechnung dem Sinn und Zweck einer 
Pauschalregelung entgegen stehen würde. 
 
Höhere Vergütung: 
 
Wird aus EQJ ein Einkommen erzielt, bei welchem das tatsächliche SV-Entgelt über dem 
pauschalen SV-Entgelt (2013: in Höhe von 270,59 EUR) liegt, ist das gesamte SV-Entgelt 
aus dem Einkommen zur Minderung der beitragspflichtigen Einnahmen aus ALG II heranzu-
ziehen und in einer Summe in Abzug zu bringen. Eine Differenzierung zwischen dem SV-
Entgelt resultierend aus dem Zuschuss und dem SV-Entgelt resultierend aus der (erhöhten) 
Ausbildungsvergütung ist nicht notwendig. 
 

Tarifunfähigkeit der Christlichen Gewerkschaft für Zeitarbeit und Personaldienst-
leistungen (CGZP) 
 
Wie mit Geschäftsanweisung SGB II Nr. 07 vom 19.06.2013 mitgeteilt, hat das Bundesar-
beitsgericht (BAG)  mit Beschluss vom 14.12.2010 (Az.: 1 ABR 19/10) festgestellt, dass die 
CGZP nicht tariffähig ist. Folglich können Leiharbeitnehmer/Innen, die nach CGZP-Tarif be-
zahlt wurden, einen Anspruch auf höhere Löhne nach dem Gleichstellungsgrundsatz des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) haben. Die Lohnansprüche gehen gem. § 115 
SGB X auf das Jobcenter über, wenn aufstockend Alg II gezahlt wurde. 
 
Die Überprüfung der Leistungsfälle soll im Rahmen der laufenden Sachbearbeitung erfolgen. 
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie potenziell betroffene Leistungsfälle iden-
tifiziert werden können. Denn aus den Arbeitsverträgen ist oft nicht ersichtlich, dass die be-
treffende Zeitarbeitsfirma den CGZP-Tarif angewandt hat.  
 
Einen Anhaltspunkt bietet eine Liste, die das Bundesarbeitsministerium in der Bundestags-
drucksache 17/1121 aufgrund einer parlamentarischen Anfrage veröffentlicht hat. Die Liste 
führt betroffene Unternehmen auf, und zwar zum Stand 08. März 2010. 
 
In der Regel haben die betroffenen Arbeitgeber nach Bekanntgabe des BAG-Beschlusses 
vom 14.12.2010 ihre Arbeitsverträge auf alternative, gültige Tarifverträge umgestellt. Dem-
nach werden SGB II-Leistungsfälle in der Regel für Zeiten bis 2010 betroffen sein. 
 
Die Geltendmachung der Ansprüche erfolgt unter Beachtung des Gebots der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit. 
  

http://www.baintern.de/nn_214726/zentraler-Content/Weisungen/Geschaeftsanweisungen/GA-SGB-II-NR-07-2013-06-19.html
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/011/1701121.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/011/1701121.pdf
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Sanktionen 
 
Immer wieder wird in der Öffentlichkeit der Umgang der Jobcenter mit Sanktionen kritisiert. 
Daher möchten wir Sie auf einen Beitrag des Vorstands Grundsicherung der BA, Herrn Alt, in 
Grundsicherung aktuell aufmerksam machen.  
 

Fachverfahren Falke 
 
Die mit Verfahrensinformation SGB II vom 31.08.2012 unter Punkt 4.2 angekündigte Arbeits-
hilfe zu den Textbausteinen (Rechtskreis SGB II/Sachgebiet Ordnungswidrigkeiten) ist im 
Intranet veröffentlicht. 

Intranetauftritt eAkte SGB II 
 
Für weiterführende Informationen zum Thema eAkte im SGB II wurde nunmehr eine 
Intranetseite eingerichtet. Unter Geschäftspolitik > Zentrales Projektmanagement >  
Projektdarstellung > eAkte SGB II sind aktuelle Management- sowie Anwenderinformatio-
nen zum Stand des Projektes veröffentlicht. 

HEGA 07/2013 
 
Mit der HEGA 07/2013 wurden für den Rechtskreis SGB II die GA Nr.11/2013 zu den FH zu 
§§ 11, 11b, 34, 34a, 63 SGB II und die GA 12/2013 – Einführung des Praxishandbuchs für 
die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im SGB II – erlassen. Weiterhin wurden die die 
Arbeitshilfen Ausländer angepasst. 
Die Zusammenfassung ist dem Newsletter als Anlage angefügt. 
 

Änderungen im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) 
 
Das Zweite Gesetz zur Modernisierung des Kostenrechts ist am 29.07.2013 im Bundesge-
setzblatt verkündet worden und tritt am 01.08.2013 in Kraft. 
Eine Übersicht mit den für das sozialgerichtliche Verfahren relevanten Änderungen des RVG 
finden Sie in der Anlage zu diesem Newsletter.  
 

Arbeitshilfen 

Folgende Arbeitshilfen wurden aktualisiert: 

Checkliste zu § 11 SGB II - Einkommen 

Arbeitshilfe zur Abwicklung von Erstattungsansprüchen 

Arbeitshilfe zur Prüfung einer vorrangigen Familienversicherung 
 
Arbeitshilfe Einkommensanrechnung von der Regionaldirektion Bayern  

http://www.baintranet.de/aktuelles/grundsicherung/07/Seiten/Sanktionen_Gegenseitiges-Vertrauen-statt-Drohkulisse.aspx
http://www.baintern.de/nn_1062890/zentraler-Content/Weisungen/Verfahrensinfos/2012/SGB-2/VI-SGB-2-2012-08-31.html
http://www.baintern.de/nn_166622/zentraler-Content/A-07-Geldleistungen-zur-Unterhaltssicherung/A-071-Unterhaltssicherung-bei-Arbeitslosigkeit/Dokument/SGB-2-OWIG.html#d1bodyText.3
http://www.baintern.de/nn_30158/Navigation/Geschaeftspolitik/Index.html
http://www.baintern.de/nn_349958/Navigation/Geschaeftspolitik/Zentrales-Projektmanagement/Index.html
http://www.baintern.de/nn_403308/Navigation/Geschaeftspolitik/Zentrales-Projektmanagement/Projektdarstellung/Index.html
http://www.baintern.de/nn_403308/zentraler-Content/A-01-Allgemeine-Informationsbereitstellung/A-017-Information-von-Mitarbeiterinnen-und-Mitarbeitern/Projekte/eAkte-SGB-2-Start.html
http://www.baintern.de/nn_166622/zentraler-Content/A-07-Geldleistungen-zur-Unterhaltssicherung/A-071-Unterhaltssicherung-bei-Arbeitslosigkeit/Dokument/SGB-II-Ansprueche-Auslaender.html
http://www.baintern.de/zentraler-Content/A-07-Geldleistungen-zur-Unterhaltssicherung/A-071-Unterhaltssicherung-bei-Arbeitslosigkeit/Generische-Publikation/Checkliste-EK-06-2013.pdf
http://www.baintern.de/nn_614350/zentraler-Content/A-07-Geldleistungen-zur-Unterhaltssicherung/A-071-Unterhaltssicherung-bei-Arbeitslosigkeit/Dokument/3-1-Arbeitshilfen-Erstattungsansprueche.html
http://www.baintern.de/RD-Rheinland-Pfalz-Saarland/501-RD-Rheinland-Pfalz-Saarland/A-07-Geldleistungen-zur-Unterhaltssicherung/Generische-Publikation/RD-RPS-230/Arbeitshilfe-zur-Pruefung-einer-vorrangigen-Familienversicherung-B.pdf
http://www.baintern.de/RD-Nordrhein-Westfalen/301-RD-Nordrhein-Westfalen/A-01-Allgemeine-Informationsbereitstellung/Generische-Publikation/arbeitshilfe-leistungsrecht-einkommen-rd-bayern.xls
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Arbeitshilfe Mehrbedarf Warmwasser von der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-
Saarland  

Umfassende Arbeitshilfen finden Sie im Intranet unter Arbeitshilfen Leistungsrecht. 

http://www.baintern.de/RD-Rheinland-Pfalz-Saarland/501-RD-Rheinland-Pfalz-Saarland/A-07-Geldleistungen-zur-Unterhaltssicherung/Generische-Publikation/RD-RPS-230/130802-Arbeitshilfe-Mehrbedarf-Warmwasser-Par-21-Abs-7-SGBII.pdf
http://www.baintern.de/RD-Rheinland-Pfalz-Saarland/501-RD-Rheinland-Pfalz-Saarland/A-07-Geldleistungen-zur-Unterhaltssicherung/Generische-Publikation/RD-RPS-230/130802-Arbeitshilfe-Mehrbedarf-Warmwasser-Par-21-Abs-7-SGBII.pdf
http://www.baintern.de/nn_614350/RD-Nordrhein-Westfalen/301-RD-Nordrhein-Westfalen/A-01-Allgemeine-Informationsbereitstellung/Dokument/arbeitshilfen-leistungsrecht.html
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Zusammenfassung der Themen aus HEGA 07/2013 mit leistungsrechtlichem Bezug für 
den Bereich SGB II 
 
I. GA Nr. 11/2013 
 
1. Änderungen in den FH zu §§ 11, 11b SGB II 
 


a. Berücksichtigung der erhöhten Freibeträge im EStG  
• Freibetrag für (nebenberufliche) Tätigkeiten für eine gemeinnützige Organisation 


oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts wurde auf 2.400,00 Euro an-
gehoben (§ 3 Nr.26 EStG). 


• Freibetrag für nicht durch § 3 Nr. 26 EStG (Übungsleiter) abgedeckte ehren-
amtliche nebenberufliche Tätigkeiten bei einer gemeinnützigen Einrich-
tung/Verein oder bei einer Körperschaft des öffentlichen Rechts sind als ne-
benberufliche Tätigkeit auf 720,00 Euro angehoben  
 


b. Die Beträge für vom Arbeitgeber bereitgestellte Verpflegung (§ 2 Abs.5 Alg II-VO) 
wurden an die neuen Regelsätze angepasst. 


 
c. Es wurde aufgenommen, dass Leistungen der Härtefall-Stiftung des Soldatenhilfs-


werkes der Bundeswehr e.V. zweckbestimmte Einnahmen darstellen.  
 


d. Der Zuschuss des Rententrägers zum Krankenversicherungsbeitrag nach § 106 
SGB VI dient dem gleichen Zweck wie die Zuschusszahlung nach § 26 SGB II. Der Zu-
schuss des Rententrägers mindert daher unmittelbar den Zuschuss nach § 26 SGB II. 
 


e. Die Freibeträge bei Taschengeld aus Bundes-/Jugendfreiwilligendienst auf 200/140 
Euro monatlich erhöht (Artikel 10 Ehrenamtsstärkungsgesetz) und die Fallbeispiele 
wurden angepasst  
 


f. Obwohl Leistungsberechtigte sich grundsätzlich von der Rentenversicherungspflicht 
im Rahmen der Rentenversicherung im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung 
befreien lassen können, sind die RV-Beträge als Pflichtbeitrag nach § 11b Abs. 1 Satz 
1 Nr. 2 vom Einkommen abzusetzen. 
 


g. Der Freibetrag bei steuerfreien Tätigkeiten und Beispiele angepasst. Er beträgt 200 
statt bisher 175 Euro. 
 


 
2. Änderungen in den FH zu §§ 34, 34a SGB II 
 


a. Die bisher einheitlichen FH wurden nunmehr in zwei FH zu den jeweiligen Normen auf-
gespalten. 
 


b. Die Rechtsauffassung, dass Fallgestaltungen, in denen durch das sozialwidrige Verhal-
ten die Hilfebedürftigkeit verschlimmert (höhere Zahlungen) oder aufrechterhalten (wei-
tere Zahlungen) wurde, nicht von § 34 erfasst werden, wurde geändert. 
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3. Änderungen in den FH zu § 63 SGB II 


 
a. Aufgrund der Einführung des Praxishandbuches für die Verfolgung von Ordnungs-


widrigkeiten im SGB II (s. Punkt 4) wurden bisher in den FH geregelte Verfahrensre-
gelungen (z. B. Beitreibung von Forderungen, Statistik) gestrichen und ins Praxishand-
buch übernommen. 
Die Regelung zur Anwendbarkeit der Durchführungsaufweisungen zum Bußgeldverfah-
ren im Rechtskreis SGB III wurde ersatzlos gestrichen. 
 


b. Leistungsfälle mit Verdacht auf Lohnwucher (§ 291 StGB) sind an die Staatsanwalt-
schaft abzugeben. Die Abgabe an den Zoll kommt nicht in Betracht, weil kein Zusam-
menhang mit dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz besteht. Ein Anfangsverdacht ist 
gegeben, wenn Leistung (Arbeitsleistung) und Gegenleistung (Entgelt) in einem auffälli-
gen Missverhältnis stehen (z. B. bei Stundenlöhnen unter 3 Euro) und es Hinweise auf 
die Ausbeutung einer Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermö-
gens oder der erheblichen Willensschwäche der oder des Leistungsberechtigten gibt. 
 


c. Zuwiderhandlungen gegen §§ 57, 60, 61 sind nur dann zu ahnden, wenn der Verwal-
tungsakt, der dem Auskunftsverlangen zugrunde liegt, bestandskräftig ist.  


 
 
II. GA 12/2013 – Einführung des Praxishandbuches für die Verfolgung von Ord-


nungswidrigkeiten im SGB II 
 
Das Praxishandbuch befasst sich mit dem Bußgeldverfahren im SGB II. Es stellt eine Emp-
fehlung zur Durchführung der Bußgeldverfahren dar und bietet Unterstützung bei operativen 
Fragen. Soweit es Aussagen zum materiellen Recht der Ordnungswidrigkeiten im SGB II ent-
hält, haben diese Weisungscharakter. 
 
 
III. Überarbeitung Arbeitshilfen Ausländer 
 
Die Arbeitshilfen zu den Anspruchsvoraussetzungen nach dem SGB II für ausländische Hilfe-
bedürftige wurden an die geltende Rechtslage angepasst. 
 
Die Veröffentlichung der geänderten Fachlichen Hinweise zu den §§ 7, 8 SGB II erfolgt nach 
Abstimmung mit dem BMAS und den Ländern in Kürze. 
 
gez. Patania 








 


 


1 
RD NRW 330, II-7006- Patania 


 
Zusammenfassung der in sozialrechtlichen Verfahren relevanten Änderungen des Rechtanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) durch  
das Kostenrechtsmodernisierungsgesetz (2. KostRMoG)  
 
Regelung  Kommentar  
RVG 
§ 3 Abs. 1 S. 2  
Vor dem Punkt am Ende werden die Wörter "im Verfahren nach § 201 
Absatz 1 des Sozialgerichtsgesetzes werden die Gebühren immer nach 
dem Gegenstandswert berechnet“ eingefügt. 


Gesetzesbegründung: 
Die Ergänzung dient der Klarstellung, dass in Verfahren nach § 201 Ab-
satz 1 SGG auch dann Wertgebühren zu erheben sind, wenn in dem zu-
grunde liegenden Verfahren Betragsrahmengebühren entstehen. 
Nach § 201 Absatz 1 Satz 1 SGG kann das Gericht des ersten 
Rechtszugs auf Antrag unter Fristsetzung ein Zwangsgeld durch Be-
schluss androhen und nach vergeblichem Fristablauf festsetzen, wenn 
die Behörde der im Urteil auferlegten Verpflichtung nicht nachkommt. 


§ 17 Verschiedene Angelegenheiten  
Neue Nr. 1 eingefügt: "1. das Verfahren über ein Rechtsmittel und der 
vorausgegangene Rechtszug" 


Gesetzesbegründung:  
Das RVG unterscheidet zwischen verschiedenen Angelegenheiten einer-
seits und verschiedenen Rechtszügen andererseits. Diese Unterschei-
dung ist nur historisch zu erklären und führt nicht immer zu sachgerech-
ten Ergebnissen. So entsteht die Auslagenpauschale nach Nummer 7002 
in jeder Angelegenheit. 
Bilden somit verschiedene Rechtszüge dieselbe Angelegenheit, würde 
die Pauschale nur einmal entstehen. Das geltende Recht wird bereits 
unter Berufung auf § 15 Absatz 2 Satz 2 RVG so ausgelegt, dass mehre-
re Rechtszüge verschiedene Angelegenheiten bilden (Gerold/Schmidt, 
RVG, 19. Aufl., Nr. 7001, 7002 VV RVG, Rnr. 22). Es soll nunmehr in der 
neuen Nummer 1 des § 17 RVG klargestellt werden, dass jeder 
Rechtszug und die übrigen Rechtszüge verschiedene Angelegenheiten 
bilden. 


§ 18 Abs. 1 Besondere Angelegenheiten 
Neue Nr. 3 eingefügt "solche Angelegenheiten, in denen sich die Gebüh-
ren nach Teil 3 des Vergütungsverzeichnisses richten, jedes Beschwer-
deverfahren, jedes Verfahren über eine Erinnerung gegen einen Kosten-


Bisher nur Erinnerungen gegen Entscheidungen des Rechtspflegers zu-
lässig, nunmehr auch gegen solche des Urkundsbeamten. 
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festsetzungsbeschluss und jedes sonstige Verfahren über eine Erinne-
rung gegen eine Entscheidung des Rechtspflegers, soweit sich aus § 16 
Nummer 10 nichts anderes ergibt". 
§ 25 Gegenstandswert bei Vollstreckung und bei der Vollziehung 
Abs. 1 geändert 
Nach den Wörtern „In der Zwangsvollstreckung“ werden ein Komma und 
die Wörter „in der Vollstreckung, in Verfahren des Verwaltungszwangs 
und bei der Vollziehung eines Arrests oder einer einstweiligen Verfügung“ 
eingefügt. 
Abs. 1 Nr. 4 geändert 
Die Angabe „1500 Euro“ wird durch die Angabe „2000 Euro“ ersetzt. 


 
 
Die Wertevorschriften für die Zwangsvollstreckung sind u.a. auch in sozi-
alrechtlichen Angelegenheiten anwendbar. 
 
 
Der Gegenstandswert für die Vertretung auf Erteilung der Vermögens-
auskunft wird vom 1500 auf 2000 Euro erhöht. 


§ 31b RVG Gegenstand bei Zahlungsvereinbarungen (neu) 
„Ist Gegenstand einer Einigung nur eine Zahlungsvereinbarung 
(Nummer 1000 des Vergütungsverzeichnisses), beträgt der Gegen-
standswert 20 Prozent des Anspruchs.“ 


Bisher fehlte eine solche Regelung.  


§ 48 RVG  
Neu eingefügt Abs. 4: "Die Beiordnung in Angelegenheiten, in denen 
nach § 3 Absatz 1 Betragsrahmengebühren entstehen, erstreckt sich auf 
Tätigkeiten ab dem Zeitpunkt der Beantragung der Prozesskostenhilfe, 
wenn vom Gericht nichts anderes bestimmt ist. Die Beiordnung erstreckt 
sich ferner auf die gesamte Tätigkeit im Verfahren über die Prozesskos-
tenhilfe einschließlich der vorbereitenden Tätigkeit." 


Nach der bisherigen Fassung des § 48 RVG war strittig, ob der Gegen-
stand der Abrechnung gegenüber der Staatskasse gemäß § 14 RVG nur 
die Tätigkeit im Rahmen der Beiordnung beschränkt sein sollte. Der neu 
eingefügte Abs. 4 stellt nunmehr klar, dass sich der Gegenstand auch auf 
die Tätigkeit im Verfahren der PKH-Bewilligung erstreckt.  


VV-RVG  
Nr. 1000 Einigungsgebühr 
Anmerkung Abs. 1 wird neu gefasst: "Die Gebühr entsteht für die Mitwir-
kung beim Abschluss eines Vertrags, durch den 
der Streit oder die Ungewissheit über ein Rechtsverhältnis beseitigt wird 
oder 
die Erfüllung des Anspruchs bei gleichzeitigem vorläufigem Verzicht auf 
die gerichtliche Geltendmachung und, wenn  bereits ein zur Zwangsvoll-
streckung geeigneter Titel vorliegt, bei gleichzeitigem vorläufigem Ver-
zicht auf Vollstreckungsmaßnahmen geregelt wird (Zahlungsvereinba-


Definition Einigung: Zusage der Erfüllung des Anspruchs durch den 
Schuldner und Entgegenkommen des Gläubigers an den Schuldner durch 
die Gewährung von Ratenzahlung oder Stundung und gleichzeitiger vor-
läufiger Verzicht des Schuldners auf eine Titulierung bzw. auf Vollstre-
ckungsmaßnahmen für den Zeitraum der Ratenzahlung der Stundung. 
Gegenstandswert: § 31b RVG: 20% des Anspruchs (s. oben) 
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rung). 
Die Gebühr entsteht nicht, wenn sich der Vertrag ausschließlich auf ein 
Anerkenntnis oder einen Verzicht beschränkt. Im Privatklageverfahren ist 
Nummer 4147 anzuwenden.“ 
Nr. 1004 Einigungs- und Erledigungsgebühr in Rechtsmittelverfah-
ren  
Im Gebührentatbestand werden nach dem Wort „Revisionsverfahren“ ein 
Komma und die Wörter „ein Verfahren über die Beschwerde gegen die 
Nichtzulassung eines dieser Rechtsmittel oder ein Verfahren vor dem 
Rechtsmittelgericht über die Zulassung des Rechtsmittels“ eingefügt. 


Für die genannten Verfahren kann nunmehr auch eine 1,3 Gebühr abge-
rechnet werden. 


Nr. 1005 - 1006 Einigungs- und Erledigungsgebühr in Sozialsachen 
(neu) 
Bisherige Nr. 1005 bis 1007 werden ersetzt. 
Nr. 1005  
„Einigung oder Erledigung in einem Verwaltungsverfahren in sozialrechtli-
chen Angelegenheiten, in denen im gerichtlichen Verfahren 
Betragsrahmengebühren entstehen (§ 3 RVG): 
Die Gebühren 1000 und 1002 entstehen  
 Die Gebühr bestimmt sich einheitlich nach dieser Vorschrift, wenn in die 
Einigung Ansprüche aus anderen Verwaltungsverfahren einbezogen wer-
den. Ist über einen Gegenstand ein gerichtliches Verfahren anhängig, 
bestimmt sich die Gebühr nach Nummer 1006. Maßgebend für die Höhe 
der Gebühr ist die höchste entstandene Geschäftsgebühr ohne Berück-
sichtigung einer Erhöhung nach Nummer 1008. Steht dem Rechtsanwalt 
ausschließlich eine Gebühr nach § 34 RVG zu, beträgt die Gebühr die 
Hälfte des in der Anmerkung zu Nummer 2302 genannten Betrags.  
 Betrifft die Einigung oder Erledigung nur einen Teil der Angelegenheit, ist 
der auf diesen Teil der Angelegenheit entfallende Anteil an der Ge-
schäftsgebühr unter Berücksichtigung der in § 14 Abs. 1 RVG genannten 
Umstände zu schätzen.“ 
Nr. 1006  
„Über den Gegenstand ist ein gerichtliches Verfahren anhängig: 


Gesetzesbegründung: 
Bei den in sozialrechtlichen Angelegenheiten anfallenden Betrags-
rahmengebühren ist die Bestimmung einer konkreten Gebühr innerhalb 
des Rahmens immer dann problematisch, wenn die Höhe der Gebühr 
nicht von den Kriterien des § 14 RVG abhängen kann, weil es insbeson-
dere nicht auf Umfang und Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit an-
kommen kann. Bei der Einigungs- oder Erledigungsgebühr soll der Bei-
trag des Anwalts an der Herbeiführung der Einigung oder Erledigung ho-
noriert werden. Dieser Beitrag lässt sich aber mit den Kriterien des § 14 
Absatz 1 RVG nur schwer bewerten. Daher wird vorgeschlagen, künftig 
wegen der Höhe der Gebühr an die in der Angelegenheit konkret angefal-
lene Geschäfts- oder Verfahrensgebühr anzuknüpfen. Nach Absatz 1 der 
Anmerkung zu Nummer 1006 soll die Gebührenvorschrift für anhängige 
Verfahren einheitlich auch dann anzuwenden sein, in dem nicht rechts-
hängige Ansprüche einbezogen werden. Die vorgeschlagene Anknüpfung 
an die Geschäfts- oder Verfahrensgebühr führt auch zu einer sachgerech-
ten Gewichtung. Ist eine Angelegenheit besonders umfangreich und 
schwierig und fällt deshalb eine hohe Geschäfts- oder Verfahrensgebühr 
an, ist der Entlastungseffekt einer Einigung oder Erledigung und die Ver-
antwortung des Anwalts entsprechend hoch. Auch die erhöhte Einigungs- 
und Erledigungsgebühr im Rechtsmittelverfahren wird durch die Anknüp-
fung an die Verfahrensgebühr berücksichtigt, so dass die geltende Ge-
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Die Gebühr 1005 entsteht  
Die Gebühr bestimmt sich auch dann einheitlich nach dieser Vorschrift, 
wenn in die Einigung Ansprüche einbezogen werden, die nicht in diesem 
Verfahren rechtshängig sind. Maßgebend für die Höhe der Gebühr ist die 
im Einzelfall bestimmte Verfahrensgebühr in der Angelegenheit, in der die 
Einigung erfolgt. Eine Erhöhung nach Nummer 1008 ist nicht zu berück-
sichtigen.  
 Betrifft die Einigung oder Erledigung nur einen Teil der Angelegenheit, ist 
der auf diesen Teil der Angelegenheit entfallende Anteil an der Verfah-
rensgebühr unter Berücksichtigung der in § 14 Abs. 1 RVG genannten 
Umstände zu schätzen.“ 


bühr 1007 VV RVG entfallen kann. 


Nr. 1008 Mehrere Auftraggeber 
Ein neuer Abs. 4 wird eingefügt: "Im Fall der Anmerkung zu den Gebüh-
ren 2300 und 2302 erhöht sich der Gebührensatz oder Betrag dieser Ge-
bühren entsprechend.“ 


Gesetzesbegründung: 
In der Literatur wird zum Teil die Auffassung vertreten, dass die Erhöhung 
der Geschäfts- oder Verfahrensgebühr bei mehreren Auftraggebern nicht 
die Kappungsgrenze erfasst (vgl. Gerold/Schmidt, 19. Aufl., Nr. 1008 VV 
RVG, Rnr. 236). Daher soll nunmehr ausdrücklich klargestellt werden, 
dass sich auch die – nunmehr als modifizierte Gebühr vorgeschlagene – 
Kappungsgrenze entsprechend erhöht, wenn der Anwalt für mehrere Auf-
traggeber tätig ist. Ohne die Erhöhung der Kappungsgrenze ginge die 
Erhöhung nach Nummer 1008 VV RVG häufig ins Leere. 
Mangels einer ausdrücklichen Regelung dürfte sich damit auch eine an-
dere Streitfrage klären, nämlich die Frage, ob sich die Höchstgrenze für 
die Anrechnung (Vorbemerkung 3 Absatz 4 VV RVG) bei mehreren Auf-
traggebern erhöht. Da hierfür keine entsprechende Regelung in das Ge-
setz eingefügt werden soll, wird klar, dass sich dieser Betrag nicht erhö-
hen soll. Sinn der Höchstgrenze ist es, ein Mehr an Umfang und Schwie-
rigkeit der außergerichtlichen Tätigkeit auch nach einer Anrechnung an-
gemessen zu entgelten. Erhöht man die Anrechnungsgrenze auch bei 
mehreren Auftraggebern, würde dem Anwalt durch die Anrechnung gera-
de die für die Mehrarbeit zusätzlich angefallene Gebühr wieder entzogen. 


Nr. 1010 Zusatzgebühr für besonders umfangreiche Beweisaufnah-
men (neu) 


Gesetzesbegründung: 
Die vorgeschlagene Zusatzgebühr soll den besonderen Aufwand bei sehr 
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„Zusatzgebühr für besonders umfangreiche Beweisaufnahmen in Angele-
genheiten, in denen sich die Gebühren nach Teil 3 richten und mindes-
tens drei gerichtliche Termine stattfinden, in denen Sachverständige oder 
Zeugen vernommen werden. ………………………………………..  
Die Gebühr entsteht für den durch besonders umfangreiche Beweisauf-
nahmen anfallenden Mehraufwand.“ 
Gebührenspalte: 0,3 oder bei Betragsrahmengebühren erhöhen sich der 
Mindest- und Höchstbetrag der Terminsgebühr um 30 %“. 


umfangreichen Beweisaufnahmen ausgleichen. Durch diese Gebühr sol-
len aber keine Fehlanreize gesetzt werden, die dazu animieren könnten, 
zusätzliche Beweisaufnahmetermine zu provozieren. Die Hürde bis zu 
einem dritten Beweistermin erscheint hierfür ausreichend. 


Vorbemerkung 2.3 
Neue Abs. 4 bis Abs. 6 eingefügt (hier erfolgt nur eine Darstellung der 
Abs. 4 und Abs. 6 ) 
Abs. 4 
“Soweit wegen desselben Gegenstands eine Geschäftsgebühr für eine 
Tätigkeit im Verwaltungsverfahren entstanden ist, wird diese Gebühr zur 
Hälfte, bei Wertgebühren jedoch höchstens mit einem Gebührensatz von 
0,75, auf eine Geschäftsgebühr für eine Tätigkeit im weiteren Verwal-
tungsverfahren, das der Nachprüfung des Verwaltungsakts dient, ange-
rechnet. Bei einer Betragsrahmengebühr beträgt der Anrechnungsbetrag 
höchstens 175,00 €. Bei der Bemessung einer weiteren Geschäftsgebühr 
innerhalb eines Rahmens ist nicht zu berücksichtigen, dass der Umfang 
der Tätigkeit infolge der vorangegangenen Tätigkeit geringer ist. Bei einer 
Wertgebühr erfolgt die Anrechnung nach dem Wert des Gegenstands, der 
auch Gegenstand des weiteren Verfahrens ist.“ 
Abs. 6 
„Soweit wegen desselben Gegenstands eine Geschäftsgebühr nach 
Nummer 2300 entstanden ist, wird diese Gebühr zur Hälfte, jedoch 
höchstens mit einem Gebührensatz von 0,75, auf eine Geschäftsgebühr 
nach Nummer 2305 angerechnet. Absatz 4 Satz 4 gilt entsprechend.“ 


Gesetzesbegründung: 
...Mit Absatz 4 Satz 3 der Vorbemerkung soll klargestellt werden, dass 
der durch die vorangegangene Tätigkeit ersparte Aufwand ausschließlich 
durch die nunmehr vorgeschriebene Anrechnung berücksichtigt werden 
soll und nicht nochmals bei der konkreten Bestimmung der Gebühr für 
das nachfolgende Verfahren. Dies entspricht der geltenden Regelung 
jeweils in Absatz 1 der Anmerkungen zu den Nummern 2301 und 2401 
VV RVG. Absatz 4 Satz 4 entspricht der Regelung in Vorbemerkung 3 
Absatz 4 Satz 3 VV RVG. ... 
...Die Anwendung von § 15a RVG hat Auswirkungen auf den Umfang der 
Kostenerstattung in Verwaltungsverfahren. Nach geltender Rechtslage 
muss die Verwaltungsbehörde, wenn im Widerspruchsverfahren eine 
Kostenentscheidung zu ihren Lasten ergeht und der Rechtsanwalt auch 
bereits im vorausgegangenen Verwaltungsverfahren tätig gewesen ist, 
nur die im Widerspruchsverfahren entstandene, geringer bemessene Ge-
schäftsgebühr nach Nummer 2301 bzw. 2401 VV RVG erstatten. Künftig 
ist im Hinblick auf § 15a Absatz 2 RVG die höher bemessene Gebühr 
nach Nummer 2300 bzw. 2303 VV RVG zu erstatten. ...In sozialrechtli-
chen Angelegenheiten erhöht sich der geltende Betrag von 120 € unter 
Berücksichtigung der Gebührenanpassung auf künftig 300 €. Im Hinblick 
darauf, dass die Fälle, in denen ein Rechtsanwalt für seinen Mandanten 
sowohl im Verwaltungsverfahren als auch im anschließenden Nachprü-
fungsverfahren tätig ist, die Ausnahme sind, sind die haushaltsmäßigen 
Auswirkungen insoweit als eher gering einzuschätzen.  
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Nr. 2301 Einfaches Schreiben Bisher Nr. 2302 
Nr. 2302 Geschäftsgebühr nach Betragsrahmen (neu) 
“Geschäftsgebühr in  
sozialrechtlichen Angelegenheiten, in denen im gerichtlichen Verfahren 
Betragsrahmengebühren entstehen (§ 3 RVG), und  
Verfahren nach der Wehrbeschwerdeordnung, wenn im gerichtlichen Ver-
fahren das Verfahren vor dem  Truppendienstgericht oder vor dem Bun-
desverwaltungsgericht an die Stelle des Verwaltungsrechtswegs gemäß § 
82 SG tritt.                                        
Eine Gebühr von mehr als 300,00 EUR kann nur gefordert werden, wenn 
die Tätigkeit umfangreich oder schwierig war.“  
Gebührenspalte: „50,00 bis 640,00 Euro“ 


Die neue Nummer 2302 VV RVG übernimmt die Regelung aus Nummer 
2400 und Absatz 1 der Vorbemerkung 2.4 VV RVG. Die Mittelgebühr be-
trägt künftig 345,00 Euro (bisher 280,00 Euro), die Schwellengebühr 
300,00 Euro (bisher 240,00 Euro).Die Nummern 2303, 2400, 2401 VV 
RVG werden aufgehoben. 


Vorbemerkung 3  
Abs. 3 und 4 neu gefasst 
Abs. 3  
„Die Terminsgebühr entsteht sowohl für die Wahrnehmung von gerichtli-
chen Terminen als auch für die Wahrnehmungvon außergerichtlichen 
Terminen und Besprechungen, wenn nichts anderes bestimmt ist. Sie 
entsteht jedoch nicht für die Wahrnehmung eines gerichtlichen Termins 
nur zur Verkündung einer Entscheidung. Die Gebühr für außergerichtliche 
Termine und Besprechungen entsteht für  
die Wahrnehmung eines von einem gerichtlich bestellten Sachverständi-
gen anberaumten Termins und 
die Mitwirkung an Besprechungen, die auf die Vermeidung oder Erledi-
gung des Verfahrens gerichtet sind; dies gilt nicht für Besprechungen mit 
dem Auftraggeber.“ 
Abs. 4 
„Soweit wegen desselben Gegenstands eine Geschäftsgebühr nach Teil 
2 entsteht, wird diese Gebühr zur Hälfte, bei Wertgebühren jedoch höchs-
tens mit einem Gebührensatz von 0,75, auf die Verfahrensgebühr des 
gerichtlichen Verfahrens angerechnet. Bei Betragsrahmengebühren be-
trägt der Anrechnungsbetrag höchstens 175,00 €. Sind mehrere Gebüh-


Gesetzesbegründung: 
Der neu gefasste Absatz 3 soll zweierlei bewirken. Zum einen sollen künf-
tig auch Anhörungstermine unter die Regelung für die Terminsgebühr 
fallen, zum anderen soll klargestellt werden, dass die Terminsgebühr für 
die Mitwirkung an auf die Vermeidung oder Erledigung des Verfahrens 
gerichtete außergerichtliche Besprechungen unabhängig davon entsteht, 
ob für das gerichtliche Verfahren eine mündliche Verhandlung vorge-
schrieben ist. ...Mit dem neu gefassten Absatz 4 soll auch im sozialge-
richtlichen Verfahren, in dem Betragsrahmengebühren entstehen, wie bei 
den Geschäftsgebühren für eine außergerichtliche Vertretung von einer 
indirekten Anrechnung durch einen reduzierten Gebührenrahmen auf eine 
echte Anrechnungsregelung umgestellt werden. Die neue Regelung hat 
auf die Verfahren, in denen wertabhängige Verfahrensgebühren entste-
hen, keine Auswirkung. Die Vorschrift soll nur um Anrechnungsregeln für 
die nur in einem Teil der sozialgerichtlichen Verfahren vorgesehenen 
Betragsrahmengebühren erweitert werden. ... 
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ren entstanden, ist für die Anrechnung die zuletzt entstandene Gebühr 
maßgebend. Bei einer Betragsrahmengebühr ist nicht zu berücksichtigen, 
dass der Umfang der Tätigkeit im gerichtlichen Verfahren infolge der vo-
rangegangenen Tätigkeit geringer ist. Bei einer wertabhängigen Gebühr 
erfolgt die Anrechnung nach dem Wert des Gegenstands, der auch Ge-
genstand des gerichtlichen Verfahrens ist.“ 
alte Nr. 3103 entfällt Gesetzesbegründung: 


Die Aufhebung der Nummer 3103 ist eine Folge der Umstellung auf eine 
echte Anrechnung. (s. Gesetzesbegründung zu Vorbemerkung 3) 


Nr. 3104 Terminsgebühr  
Nr. 2 wird wie folgt gefasst: 
„2. nach § 84 Abs. 1 Satz 1 VwGO § 105 Abs. 1 Satz 1 SGG durch Ge-
richtsbescheid entschieden wird und eine mündliche Verhandlung bean-
tragt werden kann oder“.  
In Nr. 3 werden nach dem Wort „Verfahren“ die Wörter „, für das mündli-
che Verhandlung vorgeschrieben ist, “ eingefügt. 


Gesetzesbegründung: 
Die Entstehung der fiktiven Terminsgebühr soll konsequent auf die Fälle 
beschränkt werden, in denen der Anwalt durch sein Prozessverhalten 
eine mündliche Verhandlung erzwingen kann, weil nur in diesem Fall eine 
Steuerungswirkung notwendig ist. Im Fall des Gerichtsbescheids sowohl 
im Verfahren nach der VwGO als auch im Verfahren nach dem SGG liegt 
es allein in der Entscheidungsbefugnis des Gerichts, das Verfahren ohne 
mündliche Verhandlung durch Gerichtsbescheid zu beenden. Die Beteilig-
ten können in beiden Verfahrensarten nur dann eine mündliche Verhand-
lung beantragen, wenn gegen den Gerichtsbescheid kein Rechtsmittel 
gegeben ist. Das Entstehen der Terminsgebühr, ohne dass ein Termin 
stattgefunden hat, soll daher auf diese Fälle beschränkt werden. Die Ver-
weisung auf § 105 SGG soll - wie schon die Verweisung auf § 84 VwGO - 
präzisiert werden. 
Im Verfahren vor den Sozialgerichten entsteht die fiktive Terminsgebühr 
auch, wenn das Verfahren nach angenommenem Anerkenntnis ohne 
mündliche Verhandlung endet. Mit dieser Gebühr soll dem Anwalt das 
Interesse genommen werden, das Anerkenntnis nur deshalb nicht anzu-
nehmen, um einen Termin zu erzwingen. Daher hat die überwiegende 
Rechtsprechung die fiktive Terminsgebühr in diesen Fällen davon abhän-
gig gemacht, dass grundsätzlich eine mündliche Verhandlung vorge-
schrieben sein muss (z. B. LSG Schleswig-Holstein, AGS 2010, 23 ff.; 
LSG Nordrhein-Westfalen v. 1.3.2011, L 7 B 247/09 AS, zitiert bei juris. 
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m. w. N.). Die Vorschrift soll im Sinne dieser Rechtsprechung klargestellt 
werden. 


Nr. 3106 Terminsgebühr im sozialgerichtlichen Verfahren 
Die Anmerkung wird wie folgt geändert: 
In Nr. 1 werden nach dem Wort „entschieden“ die Wörter „oder in einem 
solchen Verfahren ein schriftlicher Vergleich geschlossen“ eingefügt. 
Nr. 2 wird wie folgt gefasst: „2. nach § 105 Abs. 1 Satz 1 SGG durch Ge-
richtsbescheid entschieden wird und eine mündliche Verhandlung bean-
tragt werden kann oder“. 
In Nr. 3 werden nach dem Wort „Verfahren“ die Wörter „, für das mündli-
che Verhandlung vorgeschrieben ist,“ eingefügt. 
Folgender Satz wird angefügt: „In den Fällen des Satzes 1 beträgt die 
Gebühr 90 % der in derselben Angelegenheit dem Rechtsanwalt zuste-
henden Verfahrensgebühr ohne Berücksichtigung einer Erhöhung nach 
Nummer 1008.“ 
In der Gebührenspalte wird die Angabe „20,00 bis 380,00 EUR“durch die 
Angabe „50,00 bis 510,00 €“ ersetzt. 


Gesetzesbegründung: 
Bei den in sozialrechtlichen Angelegenheiten anfallenden 
Betragsrahmengebühren ist die Bestimmung einer konkreten Gebühr 
innerhalb des Rahmens immer dann problematisch, wenn die Höhe der 
Gebühr nicht von den Kriterien des § 14 RVG abhängen kann, weil es 
insbesondere nicht auf Umfang und Schwierigkeit der anwaltlichen Tätig-
keit ankommen kann. Bei der fiktiven Terminsgebühr kommt es darauf an, 
dem Anwalt das gebührenrechtliche Interesse an der Durchführung eines 
Termins zu nehmen. Die Höhe der zu erwartenden Terminsgebühr wird 
häufig von Umfang und Schwierigkeit der Angelegenheit abhängen. Da-
her scheint eine Anknüpfung an die Höhe der Verfahrensgebühr sachge-
recht. Da die Höhe der Terminsgebühr grundsätzlich zur Höhe der Ver-
fahrensgebühr in einem Verhältnis von 1,2 zu 1,3 steht, wird ein Betrag 
von 90 % der Verfahrensgebühr vorgeschlagen. 


Vorbemerkung 3.2.1 
wird neu gefasst: 
„Nr. 3 über Beschwerden  
gegen die Entscheidung des Verwaltungs- oder Sozialgerichts wegen des 
Hauptgegenstands in Verfahren des vorläufigen oder einstweiligen 
Rechtsschutzes,...“ 


Gesetzesbegründung: 
In Nummer 3 sollen drei Beschwerdeverfahren genannt werden, zu denen 
es keine Rechtsbeschwerdeverfahren gibt. In Buchstabe a sollen die Be-
schwerdeverfahren des vorläufigen oder einstweiligen Rechtsschutzes in 
der Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit aufgeführt werden. Die Be-
schwerdeverfahren wegen des Hauptgegenstands des einstweiligen 
Rechtsschutzes entsprechen in der Sache einem Berufungsverfahren in 
der Hauptsache. Diese werden bisher mit der Beschwerdegebühr nach 
Nummer 3500 bzw. 3501 vergütet. Künftig soll der Rechtsanwalt die glei-
chen Gebühren erhalten wie im Berufungsverfahren. 


Nr. 3330 
Anpassung der Gebührenspalte: „in Höhe der Verfahrensgebühr für das 
Verfahren, in dem die Rüge erhoben wird, höchstens 0,5, bei 
Betragsrahmengebühren höchstens 220,00 €“ 
Nr. 3331 neu eingefügt 


Gesetzesbegründung:  
Mit der vorgeschlagenen Änderung soll sichergestellt werden, dass die 
Gebühr für das Verfahren über die Gehörsrüge nicht höher wird als die 
Gebühr für das Verfahren, in dem die Rüge erhoben wird. Die Formulie-
rung entspricht der Formulierung in Nummer 3400 VV RVG. Sie gilt damit 







 


 


9 
RD NRW 330, II-7006- Patania 


„Terminsgebühr in Verfahren über eine Rüge wegen Verletzung des An-
spruchs auf rechtliches Gehör“ 
Gebührenspalte: „in Höhe der Verfahrensgebühr für das Verfahren, in 
dem die Rüge erhoben wird, höchstens 0,5, bei Betragsrahmengebühren 
höchstens 220,00 €“ 


auch in solchen Verfahren vor Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit, in de-
nen Betragsrahmengebühren entstehen. Der vorgeschlagene Höchstbe-
trag steht zu dem vorgeschlagenen Höchstbetrag der Verfahrensgebühr 
in der ersten Instanz (Nummer 3102 VV RVG) im Verhältnis 1,3 zu 0,5. 


Nr. 7000  
Neu gefasst: 
„Pauschale für die Herstellung und Überlassung von Dokumenten: 
für Kopien und Ausdrucke 
aus Behörden- und Gerichtsakten, soweit deren Herstellung zur sachge-
mäßen Bearbeitung der Rechtssache geboten war, 
zur Zustellung oder Mitteilung an Gegner oder Beteiligte und Verfahrens-
bevollmächtigte aufgrund einer Rechtsvorschrift oder nach Aufforderung 
durch das Gericht, die Behörde oder die sonst das Verfahren führende 
Stelle, soweit hierfür mehr als 100 Seiten zu fertigen waren, 
 zur notwendigen Unterrichtung des Auftraggebers, soweit hierfür mehr 
als 100 Seiten zu fertigen waren 
in sonstigen Fällen nur, wenn sie im Einverständnis mit dem Auftraggeber 
zusätzlich, auch zur Unterrichtung Dritter, angefertigt worden sind: 
für die ersten 50 abzurechnenden Seiten je Seite…………...0,50 € 
für jede weitere Seite……………………………………...........0,15 € 
für die ersten 50 abzurechnenden Seiten in Farbe je Seite..1,00 € 
für jede weitere Seite in Farbe………....................................0,30 € 
 
2. Überlassung von elektronisch gespeicherten Dateien oder deren Be-
reitstellung zum Abruf anstelle der in Nummer 1 Buchstabe d genannten 
Kopien und Ausdrucke:………………………..1,50 € 
für die in einem Arbeitsgang überlassenen, bereitgestellten oder in einem 
Arbeitsgang auf denselben Datenträger übertragenen Dokumente insge-
samt höchstens…………………………….5,00 €“ 


Gesetzesbegründung: 
Die Dokumentenpauschale soll an den gegenüber dem geltenden Recht 
geänderten Auslagentatbestand in Nummer 31000 KV GNotKG-E ange-
passt und die Pauschale für die Übermittlung elektronischer 
Dokumente auf 1,50 € ermäßigt werden. Auch der für diesen Fall neu 
eingefügte Höchstbetrag soll übernommen werden. .... . Neu ist auch die 
Differenzierung zwischen Schwarz-Weiß-Kopien und Farbkopien. Für 
Farbkopien sind die doppelten Sätze vorgesehen. 
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